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Einleitung 

„Immer noch Streit um den »Erledigungsstreit'4 - so hatte Jörg Schmidt im Jahre 
1984 seine Abhandlung zu den Problemen der einseitigen Erledigungserklärung 
überschrieben, und so wäre die Diskussion um die Probleme der Erledigung im Ver-
waltungsrecht auch heute noch zutreffend  gekennzeichnet. Dabei gilt dieser Befund 
nicht nur für die prozessualen Probleme der Erledigung, sondern ebenso für das Pro-
blem der Erledigung eines Verwaltungsaktes, wobei die diesbezügliche Diskussion 
allerdings selten eine solche Intensität erreicht, daß von einem wirklichen Streit ge-
sprochen werden könnte. Letztere Feststellung gründet sich jedoch nicht etwa dar-
auf, daß die Erledigung eines Verwaltungsaktes als geklärt angesehen werden könn-
te; vielmehr hat sich insoweit eine vermeintlich pragmatische, allein kasuistisch ge-
prägte Betrachtung etabliert und sind die Versuche, die Rechtsfigur der Erledigung 
des Verwaltungsaktes auch dogmatisch zu erfassen, im Unterschied zu vielen ande-
ren Bereichen der Erledigungsdiskussion eher selten geblieben. Hinzu kommt, daß 
die vorliegenden Untersuchungen, die sich mit der Erledigung des Verwaltungsak-
tes näher befassen, diese Problematik entweder nur als die Vorfrage  eines anderen 
verwaltungsprozessualen Untersuchungsgegenstandes abhandeln, sei es der Fort-
setzungsfeststellungsklage wie zuletzt bei Martersteig und Willmer, sei es der Pro-
blematik der Erledigung im Widerspruchsverfahren  wie bei Huxholl, oder die Erle-
digung des Verwaltungsaktes selbst als allein prozessuales Problem betrachten wie 
etwa die Untersuchung Bückings. Angesichts dieses Diskussionsstandes kann es 
dann auch nicht verwundern, daß die wenigen Versuche, die Erledigung eines Ver-
waltungsaktes näher zu erfassen, in der Rechtspraxis kaum Beachtung gefunden ha-
ben. Die Rechtsprechung zu den Fragen der Erledigung eines Verwaltungsaktes 
zeichnet sich weitgehend durch eine pragmatische, um nicht zu sagen resignative 
Beschränkung auf die Herausarbeitung bestimmter Fallgruppen aus, ohne daß je-
doch eine umfassende Konzeption der Erledigung des Verwaltungsaktes bestünde, 
die es ermöglichte, überzeugende Lösungen auch jenseits der anerkannten Fallgrup-
pen zu finden. Besonders deutlich wurde dieses Defizit in jüngerer Zeit etwa in dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.03.1998.1 Dort sah sich das Gericht 
vor die Frage gestellt, ob sich ein Verwaltungsakt, im konkreten Fall ein Bauvorbe-
scheid, dadurch erledigen könne, daß alle Beteiligten, die Behörde, der Begünstigte 
und der Nachbar, diesen über einen längeren Zeitraum hin übereinstimmend als er-
ledigt angesehen hatten, obwohl eine solche Erledigung nach den bislang anerkann-
ten Fallgruppen tatsächlich nicht eingetreten war. Im Ergebnis hat das Bundesver-

1 Az.: 4C11/97, NVwZ 1998, 729. 
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waltungsgericht in dieser Situation - zu Recht - eine Erledigung des Bescheides an-
genommenem- Begründung hat es sich jedoch letztlich allein auf die apodiktische 
Feststellung gestützt, daß die Steuerungsfunktion eines Verwaltungsaktes auch ver-
lorengehe, wenn die Beteiligten ihm übereinstimmend keinerlei tatsächliche oder 
rechtliche Bedeutung mehr beimessen, wenn sie gleichsam die „Geschäftsgrundla-
ge" des Bescheides veränderten. Dies nehme die Rechtsordnung hin. Sie halte die 
Beteiligten keineswegs an einem früheren  Verwaltungsakt fest, wenn die Beteiligten 
diesen als „erledigt" ansähen.2 Mehr als das zu begründende Ergebnis, daß sich ein 
Verwaltungsakt auch durch konsensuales Verhalten erledigen kann, besagen diese 
Ausführungen allerdings nicht. 

Herrscht demnach schon über das Phänomen der Erledigung eines Verwaltungs-
aktes keine Klarheit, erscheint es nicht verwunderlich, daß auch eine Vielzahl - ver-
meintlich oder tatsächlich - damit zusammenhängender Fragen weiterhin offen 
sind, wie dies nicht zuletzt die anhaltende Beschäftigung des Bundesverwaltungs-
gerichts mit den verschiedenen Aspekten der Erledigungsproblematik beweist. Un-
geklärt ist etwa die Frage, ob das Phänomen der Erledigung auf den bereits erlasse-
nen Verwaltungsakt beschränkt ist oder ob sich auch ein nur begehrter, noch nicht 
erlassener Verwaltungsakt erledigen kann. Eng verbunden hiermit ist die prozessua-
le Frage einer analogen Anwendung des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO in den Fällen, in 
denen keine Erledigung eines Verwaltungsaktes vorliegt, sowie in dem Fall, daß sich 
der Verwaltungsakt bereits vor Klageerhebung erledigt hat. Ebenfalls noch nicht ge-
klärt ist die Frage der Reaktion des Adressaten eines Verwaltungsaktes auf dessen 
Erledigung, wenn er keine Feststellung zu dessen Rechtswidrigkeit begehrt oder die 
Voraussetzungen einer entsprechenden Antragsumstellung nicht vorliegen, d.h. die 
Frage nach der Behandlung der (einseitigen) Erledigungserklärung des Klägers. 
Hierbei ist insbesondere streitig, ob der Kläger mit einer solchen Erklärung schon 
dann Erfolg hat, wenn sich der Verwaltungsakt erledigt hat, oder ob es darüber hin-
aus auch der Feststellung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes und der da-
durch bewirkten Rechtsverletzung bedarf. 

Diese Unklarheiten hinsichtlich der verschiedenen Aspekte der Erledigung eines 
Verwaltungsaktes erscheinen unter mehreren Gesichtspunkten unbefriedigend: 
Zum ersten widerspricht es der (materiellrechtlichen) Bedeutung des Verwaltungs-
aktes als nach wie vor zentraler Handlungsform der Verwaltung und Manifestation 
des Verhältnisses von Über- und Unterordnung zwischen Staat und Bürger, daß bei 
der Frage seiner Erledigung und damit der Frage nach dem Ende seiner Wirkungen 
derartige Unklarheiten bestehen. Zum zweiten kann der derzeitige Diskussionsstand 
auch im Hinblick auf die Position des Betroffenen  in einem etwaigen gerichtlichen 
Verfahren  nicht befriedigen. Sowohl in der Situation eines bereits anhängigen Kla-
geverfahrens  als auch in der Situation der Erledigung des Verwaltungsaktes, bevor 
überhaupt eine Klage erhoben worden ist, erscheint es unter Rechtsschutzgesichts-

2 A.a.O., S.730. 
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punkten bedenklich, daß die Rechte des Betroffenen,  dessen Klage insoweit ledig-
lich die Reaktion auf die hoheitliche Befugnis zum Erlaß des Verwaltungsaktes dar-
stellt, in dieser Situation nicht zweifelsfrei  feststehen. 

Dieser Befund zur Diskussion um die Problematik der Erledigung im Verwal-
tungsrecht und namentlich um die Erledigung des Verwaltungsaktes sowohl als ma-
teriellrechtliches wie auch als prozessuales Problem ist Motivation und Rechtferti-
gung der vorliegenden Arbeit. Im übrigen handelt es sich bei der Frage nach der 
Erledigung eines Verwaltungsaktes um einen Ausschnitt der grundsätzlichen Frage 
des Verhältnisses von Recht und Zeit, das, um mit den Worten Schmidt-Jortzigs zu 
sprechen, „von jeher die Juristen nachhaltig bewegt [hat], sind damit doch die 
Grundlagen rechtlicher Ordnung, die Grenzen normativer Regelungskraft  über-
haupt angesprochen".3 

Im Unterschied zu den bislang vorliegenden verwaltungsrechtlichen Betrachtun-
gen zu der Problematik der Erledigung befaßt sich die nachfolgende Untersuchung 
in erster Linie mit der Rechtsfigur der Erledigung eines Verwaltungsaktes. Dabei 
soll dieses Phänomen zunächst auf seinen eigentlichen, materiellrechtlichen Gehalt 
hin untersucht werden. Erst wenn insoweit Klarheit gewonnen ist, können in einem 
zweiten Schritt die damit verbundenen prozessualen Probleme näher betrachtet wer-
den. Die Konzeption der vorliegenden Arbeit, sich der Erledigung des Verwaltungs-
aktes sowohl aus dem materiellrechtlichen als auch aus dem prozessualen Blickwin-
kel zuzuwenden und sich nicht auf einen der beiden Aspekte zu beschränken, folgt 
aus dem Befund, daß eine prozessuale Betrachtung der Erledigungsproblematik 
ohne die Klärung der materiellrechtlichen Fragen unmöglich erscheint und eine ma-
teriellrechtliche Betrachtung ohne Blick auf die prozessualen Folgen im Hinblick 
auf den bisherigen Diskussionsstand und nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
praktische Relevanz dieser Fragen unvollständig wäre. 

A. Bestandsaufnahme zur Begrifflichkeit 

Der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, die Erledigung des Verwal-
tungsaktes, scheint auf den ersten Blick keiner begrifflichen  Klarstellung zu bedür-
fen. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß in der bisherigen verwaltungsrechtli-
chen Diskussion zur Erledigungsproblematik unter dem einheitlichen Oberbegriff 
der „Erledigung" höchst unterschiedliche rechtliche Probleme abgehandelt werden 
und eine Differenzierung  meist nur insoweit vorgenommen wird, als der Bezugs-
punkt der Erledigung je nach der einschlägigen Rechtsmaterie unterschiedlich an-
gesetzt wird. Andererseits ist auch festzustellen, daß ein und dasselbe Grundphäno-
men zuweilen mit unterschiedlichen Begriffen  belegt wird, um vermeintliche, tat-
sächlich jedoch nicht bestehende Unterschiede zu kennzeichnen. Einer näheren Be-
trachtung der Erledigung des Verwaltungsaktes soll daher eine zumindest grobe Be-

3 Schmidt-Jortzig,  Rechtstheorie 1981, 395. 


